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gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 2 der Handwerksordnung (HwO) bzw. 35 Berufsbildungsge-
setzt (BBiG). Der Ausbildungsbetrieb (Ausbildende) teilt hiermit die Bestellung zum 
Ausbilder/zur Ausbilderin gemäß § 22 Abs. 2 HwO bzw. § 14 Abs. 1 Nr. 2 BBiG mit. 

Die Eintragung des Ausbilders/der Ausbilderin in die Lehrlingsrolle wird beantragt.

Mitteilung der Bestellung  
zum Ausbilder/zur Ausbilderin

1. Ausbildungsbetrieb

Betriebs- bzw. Firmenname

PLZ, Ort Straße, Hausnummer

Telefonnummer E-Mail

2. Ausbilder/in

Name Vorname

PLZ, Ort Straße, Hausnummer

Geburtsdatum Geburtsort

Telefonnummer E-Mail

2.1 Verantwortlich für folgende Ausbildungsstätte/Filiale (falls vom Betriebssitz abweichend bzw. zusätzlich)

Ausbildungsstätte

PLZ, Ort Straße, Hausnummer

Telefonnummer E-Mail

2.2 Persönliche und berufs- und arbeitspädagogische Eignung* wird nachgewiesen für den 

Ausbildungsberuf     ab dem (Datum)

*Nachweise sind vorzulegen
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Ort Datum Unterschrift Ausbildungsbetrieb

Bitte zurück an die Handwerkskammer Koblenz, Lehrlingsrolle, 56063 Koblenz, Fax 0261 398-985, lehrlingsrolle@hwk-koblenz.de

Der/die Ausbilder/in verfügt über folgende Qualifikationen: 

Berufsausbildung als Abschluss am

ggf. 2. Berufsausbildung als Abschluss am

 � Meisterprüfung bestanden am ...................................... im Handwerk ................................................................................................................................................................

 �  Techniker-Prüfung  � Fachhochschulabschluss

 � Hochschulabschluss  � Industriemeister

 � Ausbildereignungsprüfung  � sonstige Prüfungen .............................................................................................................................................................

Es sind folgende Unterlagen beizufügen:

� Nachweis über das Anstellungsverhältnis in Vollzeit (z. B. Kopie des Arbeitsvertrages)
� Nachweise/Kopien über die berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse (2.2)
� Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als drei Monate)

Erklärung:

Wir versichern, dass die Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen, keine Untersagungsgründe 
entsprechend § 22 a HwO zum Einstellen und Ausbilden von Lehrlingen vorliegen und die oben genannte Ausbil-
dungsstätte der Hauptarbeitsplatz der Ausbilderin/des Ausbilders ist. 

Ort Datum Unterschrift Ausbilder/in

Wichtige Hinweise:
Der/die Ausbilder/in hat dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die Fertigkeiten und Kenntnisse nach der 
Ausbildungsordnung vermittelt werden, die zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich sind. Änderungen 
der Bestellung zum/zur Ausbilder/in, eine Beendigung der Ausbildertätigkeit oder des Arbeitsverhältnisses des 
Ausbilders/der Ausbilderin sind der Handwerkskammer Koblenz umgehend mitzuteilen.

Datenschutzinformation:
Die Handwerkskammer Koblenz erhebt und verarbeitet Ihre Daten im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenerle-
digung. Detaillierte Informationen gemäß Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie auf der Homepage unter 
https://hwk-koblenz.de/datenerhebung.

https://hwk-koblenz.de/datenerhebung
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